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► Nr.  VO/2018/06517
öffentlich

Lübeck, 25.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster - Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2011 mit einem Jahresüberschuss von 
86.859,36 € (gem. Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis ge
nommen. 

2) Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 34.743,74 € zur Freien Rücklage und in Hö
he von 52.115,62 € zur Zweckrücklage zugeführt.

3) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Ausschuss am 13.09.2018 abschließend 
beraten wurde (VO/2018/06235) wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
Gemäß der § 62 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) ist ein Jahresüberschuss aufzuteilen und 
zurückzulegen.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau

2 von 48 in Zusammenstellung



3 von 48 in Zusammenstellung



4 von 48 in Zusammenstellung



5 von 48 in Zusammenstellung



6 von 48 in Zusammenstellung



7 von 48 in Zusammenstellung



8 von 48 in Zusammenstellung



9 von 48 in Zusammenstellung



10 von 48 in Zusammenstellung



11 von 48 in Zusammenstellung



12 von 48 in Zusammenstellung



13 von 48 in Zusammenstellung



14 von 48 in Zusammenstellung



15 von 48 in Zusammenstellung



16 von 48 in Zusammenstellung



17 von 48 in Zusammenstellung



18 von 48 in Zusammenstellung



19 von 48 in Zusammenstellung



20 von 48 in Zusammenstellung



21 von 48 in Zusammenstellung



22 von 48 in Zusammenstellung



23 von 48 in Zusammenstellung



24 von 48 in Zusammenstellung



25 von 48 in Zusammenstellung



26 von 48 in Zusammenstellung



27 von 48 in Zusammenstellung



28 von 48 in Zusammenstellung



29 von 48 in Zusammenstellung



30 von 48 in Zusammenstellung



31 von 48 in Zusammenstellung



 

 

Hansestadt LÜBECK     
 

 

 

 

 

Bericht über die Prüfung des 

Jahresabschlusses der 

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster 

zum 31.12.2011 

und des Lageberichts für das 

Haushaltsjahr 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt 
Juli 2018 

32 von 48 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck    Rechnungsprüfungsamt  

 

 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2011 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber: 
Hansestadt Lübeck 
Der Bürgermeister 
Rechnungsprüfungsamt 
Rechnungsprüferin Elke Kreutzer 
Layout Elke Buller 
 
 

33 von 48 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt  Hansestadt Lübeck 

 

 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2011 

I 

 

 

Inhalt: 
 Seite 

1 Vorbemerkungen ........................................................................................................................ 1 

1.1 Prüfungsgegenstand ............................................................................................ 1 

1.2 Vorjahre ................................................................................................................. 2 

1.3 Haushaltsplanung ................................................................................................ 3 

2 Jahresabschluss 2011 ................................................................................................................ 3 

2.1 Bilanz ...................................................................................................................... 3 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen ............................................................ 4 

2.1.2 Aktive Rechnungsabgrenzung ........................................................................... 4 

2.1.3 Jahresüberschuss ................................................................................................. 5 

2.2 Ergebnisrechnung ................................................................................................ 5 

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................................. 5 

2.2.2 Außerordentliche Erträge ................................................................................... 6 

2.3 Finanzrechnung ................................................................................................... 6 

2.3.1 Rückflüsse und Gewährung von Ausleihungen ............................................. 7 

2.3.2 Fremde Finanzmittel ........................................................................................... 7 

2.3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ................................ 8 

2.3.4 Fazit zur Finanzrechnung .................................................................................. 8 

2.4 Anhang ................................................................................................................... 9 

2.5 Lagebericht ............................................................................................................ 9 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und Rücklagenentwicklung .............................................. 9 

4 Mittelverwendung .................................................................................................................... 10 

5 Schlussbemerkung ................................................................................................................... 11 

 

34 von 48 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck    Rechnungsprüfungsamt  

 

 

II Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2011 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AO - Abgabenordnung 

ARAP - Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

AZ - Auszahlungen 

EZ - Einzahlungen 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung 
eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden 

GMHL - Bereich Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck 

GO - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

HGH - Heiligen-Geist-Hospital 

HL - Hansestadt Lübeck 

JA - Jahresabschluss 

JJK - St. Johannis-Jungfrauenkloster 

KGr - Kontengruppe 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

VV-Kontenrahmen - Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die 
Haushalte der Gemeinden 

VV-Produktrahmen - Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die 
Haushalte der Gemeinden 
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffent-
lichen Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) verwaltet. Es handelt sich 
um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse 
der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den Jahresabschluss (JA) und den 
Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden zu Be-
ginn der Kapitel Bilanz und Ergebnisrechnung in diesem Bericht aufgeführt. 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck 
ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. 
in Waldhusen) und Kapitalvermögen. 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss des Jahres 2011. Dieser wurde im Juli 2017 
vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Mai 2018 zur Prüfung vorgelegt. Die 
Prüfung fand im Mai und Juni 2018 statt.  
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1.2 Vorjahre 

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 und der JA 2010 und die zugehörigen Prüf-
berichte waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht der Bürgerschaft 
vorgelegt worden. 

Tabelle 1: Prüfbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 
Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es hat keine ordnungs-
gemäße Inventur statt-
gefunden. 

Eine baldmöglichst 
durchzuführende Inven-
tur kann für weitere 
Klarheit sorgen. 

Die Folgeinventur ist im 
April 2016 erfolgt und 
wird damit erst Prü-
fungsgegenstand für 
den JA 2016. 

JA 2010 

Ackerland Zwei Flächen sind in 
Wald, Forsten umzu-
buchen.  

Die Änderung wurde zu-
gesagt. 

Die Anlagen wurden 
zum JA 2011 umge-
bucht. 

Eigenkapital Eine Verrechnung 
zwischen Ergebnisrück-
lage und Allgemeiner 
Rücklage hätte von der 
Bürgerschaft beschlos-
sen werden müssen und 
erst zum JA 2011 umge-
setzt werden dürfen. 

Mit der Vorlage des JA 
2011 soll ein entspre-
chender Beschlussvor-
schlag unterbreitet wer-
den. 

Die Vorlage ist noch 
nicht erfolgt. (Stand Juni 
2018) 

Auszahlung (AZ) 
für die Gewährung 
von Ausleihungen 

Der Ausweis einer Ter-
mingeldanlage in der 
KGr 78 AZ aus Investi-
tionstätigkeit ist nicht 
korrekt.  

 In 2011 fand keine Ter-
mingeldanlage statt. 

Fremde Finanz-
mittel 

Bei Umbuchungen zwi-
schen Forderungs- und 
Verbindlichkeitenkonten 
wurden auch Finanz-
rechnungskonten ange-
sprochen, sodass diese 
zu hoch ausgewiesen 
sind. 

 In 2011 sind Finanz-
rechnungskonten erneut 
durch Sachbuchungen 
zu hoch ausgewiesen 
(siehe Tz. 2.3.1 und 
2.3.2). 

Stiftungsvermögen Bei abnehmendem Ei-
genkapital konnte der 
Nachweis, dass das Stif-
tungsvermögen erhalten 
wurde, nicht erbracht 
werden. 

Eine Übersicht über Ver-
änderungen der Freien 
und der Zweckrücklage 
soll künftig in den JA 
aufgenommen werden. 

Der Ausweis des Eigen-
kapitals bedarf aus Sicht 
des RPA weiterhin der 
Überarbeitung (siehe Tz. 
2.1 und 3). 
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Jahresfehlbeträge oder -überschüsse, über die die Bürgerschaft im Rahmen der Beschluss-
fassung (§ 95n GO) beschließen müsste, sind in der Eröffnungsbilanz und dem JA 2010 
nicht ausgewiesen. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan wurde am 26.05.2011 von der Bürgerschaft beschlossen und bereits im 
März 2011 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt.  

2 Jahresabschluss 2011 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt 
(siehe Anlage). 

2.1 Bilanz 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgegebenen Gliederung 
ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Konten-
art 200 ist in den VV-Kontenrahmen nicht enthalten. Freie Rücklage und Zweckrücklage 
sind der Ergebnisrücklage zuzuordnen, die Verwaltung wird um Umgliederung der Rückla-
gen mit dem nächsten Jahresabschluss gebeten. Für den Kontenausweis des Eigenkapitals 
empfiehlt das RPA mangels eines speziellen Kontenrahmens für Stiftungen in Schleswig-
Holstein, sich an der Zuordnungsvorschrift zum Kommunalen Kontenrahmen Bayern für 
Eigenkapital bei kommunalen Stiftungen auszurichten.1 

Die Vorjahreswerte stimmen mit den Schlusssalden des JA 2010 überein. Die Ergebnisrech-
nung stimmt mit dem Jahresüberschuss, die Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln über-
ein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum An-
hang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit dem Finanzbuch-
haltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere 
wesentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung 2011 geprüft wurden, sind: 

• Wald, Forsten, 

• Stiftungskapital, 

• Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

                                                 
1 Vgl. http://www.gesetze-

bayern.de/Content/Resource?path=resources%2f3406DBAT_BayVV2023_I_2215_KF_001_A005.PDF, 27.06.2018, S. 156 f. 
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• Freie Rücklage, 

• Zweckrücklage und 

• Sonstige Verbindlichkeiten. 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 
 31.12.2010 31.12.2011 

Kontenart 179 1.095.917 EUR 1.182.428 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen bestanden hauptsächlich aus Forderungen ge-
genüber der Hansestadt Lübeck (HL). Diese waren zum einen eine Termingeldanlage in 
Höhe von 900 TEUR, zum anderen Forderungen aus der laufenden Kassenführung der HL 
für die Stiftung (265 TEUR). Die Stiftung verfügte 2011 über kein eigenes Geschäftskonto, 
Einzahlungen bei der HL für die Stiftung wurden als Forderungen der Stiftung gegenüber 
der HL abgebildet. Diese Forderungen erhöhten sich 2011 um 92 TEUR. 

Wesentliche Buchungen wurden nachvollzogen und die Forderungen mit den entsprechen-
den Verbindlichkeiten bei der HL abgeglichen. Beanstandungen ergaben sich keine. 

2.1.2 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
 31.12.2010 31.12.2011 
Kontengruppe 19 0 EUR 93.815 EUR 

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlun-
gen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) anzusetzen, soweit sie Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Der Einbuchung der ARAPs lag eine Rückzahlungsvereinbarung zwischen der Stiftung JJK 
und dem Bereich Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck (GMHL) zugrunde. Das 
GMHL verpflichtete sich 2014 dazu, Überzahlungen der Stiftung für die Jahre 2010 
(85.217 EUR)2 und 2011 (8.598 EUR) zurückzuzahlen. Die Zahlungen der Stiftung erfolgten 
für die Jahre 2010 und 2011 und nicht für zukünftigen Aufwand, sie waren aufgrund der 
fehlenden Abrechnung durch das GMHL überhöht. Es handelte sich nicht um ARAPs nach 
§ 49 Abs. 1 GemHVO, die Rückzahlungsverpflichtung hätte als Forderung gegen die HL 
ausgewiesen werden müssen. 

 

                                                 
2 Siehe Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2010 vom 09.01.2018. 
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2.1.3 Jahresüberschuss 
 
 31.12.2010 31.12.2011 
Kontengruppe 205 0 EUR 86.859 EUR 

Die Stiftung konnte durch Mehrerträge aus der Waldbewirtschaftung und Minderaufwen-
dungen in der Gebäudeunterhaltung einen Jahresüberschuss erwirtschaften. Durch einen 
außerordentlichen Ertrag (näheres siehe Tz. 2.2.2) wurde 2011 zudem der eingeplante Zu-
schuss der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) nicht benötigt.  

Der JA soll nach Beschluss der Bürgerschaft der freien und der Zweckrücklage zugeführt 
werden (siehe auch Tz. 3). 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung weicht im nachrichtlichen Teil („Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung“ 
statt richtig „Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen“) vom zugehörigen Muster ab. 
Das RPA bittet die Verwaltung um Einhaltung des Musters mit dem Jahresabschluss 2012. 
Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebe-
nen Planansätze sind korrekt dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen der Ergebnis-
rechnung stimmen mit dem Anlagenspiegel überein. Außerdem wurde die Ergebnisrech-
nung mit dem Finanzbuchhaltungssystem abgeglichen. 

Die geprüften wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert. Eine weitere wesent-
liche Position der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2011 geprüft wurde, sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte. 

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
 2010 2011 
Kontengruppe 52 -265.850 EUR -200.808 EUR 

Es handelte sich im Wesentlichen um Zahlungen an das GMHL für die Unterhaltung des 
Stiftsgebäudes in der Dr. Julius-Leber-Straße (60.705 EUR) und an den Bereich Stadtwald für 
die Bewirtschaftung der Wälder (81.081 EUR).  

Der Bereich Stadtwald bewirtschaftete 556 ha Wald der Stiftung JJK in den Revieren Fal-
kenhusen und Waldhusen. Für die Bewirtschaftung der Stiftungswälder 2011 erstellte er 
eine Rechnung über 81 TEUR (netto), die neben 54 TEUR Personalkosten unter anderem 
19 TEUR für Unternehmerleistungen enthielt. Hierbei handelte es sich vorwiegend um 
Holzrückearbeiten. Durch Doppelberechnungen zweier Beträge und Inrechnungstellung von 
vier Brutto- statt Nettobeträgen kam es zu einer um 6.443 EUR (netto) zu hohen Endabrech-
nung des Bereiches Stadtwald. 

40 von 48 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck    Rechnungsprüfungsamt  

 

 

6 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2011 

 

 

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 72) betragen nur 118 TEUR. Die Dif-
ferenz zu den Aufwendungen ist durch die Abrechnungen für 2011 des GMHL vom 
20.01.2012 und des Bereiches Stadtwald vom 22.02.2012 entstanden. Die entsprechenden 
Zahlungen sind erst in der Finanzrechnung des JA 2012 ausgewiesen. 

2.2.2 Außerordentliche Erträge 
 
 2010 2011 

Kontengruppe 49 0 EUR 85.217 EUR 

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
anfallen, selten vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind (§ 59 Nr. 6 
GemHVO-Doppik). 

Die 85 TEUR Ertrag entstanden, weil aufgrund einer Überzahlung in 2010 das GMHL sich 
2014 in einer Rückzahlungsvereinbarung zu dieser Zahlung verpflichtet hat. Die Verpflich-
tung wurde zum JA 2011 eingebucht (siehe auch Tz. 2.1.2). 

Der Ausweis ist korrekt und der außerordentliche Ertrag wurde im Anhang erläutert (Erläu-
terungen zu § 45 GemHVO-Doppik). 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 
der Produkte 573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster und 99210998 Stiftungsverrech-
nung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt 
übernommen und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Der Endbestand der 
liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Übereinstimmung mit dem 
Finanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

Die Differenz aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten (28 TEUR, Zeilen 37 
und 40 der Finanzrechnung) stimmt nicht mit der Veränderung der Verbindlichkeiten in 
der Bilanz (0 EUR) überein. Dies ist in dem falschen Ausweis in der Finanzrechnung be-
gründet, näheres siehe Tz. 2.3.3. 
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2.3.1 Rückflüsse und Gewährung von Ausleihungen 
(für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen Dritter) 

 
 2010 2011 

Kontenart 686 Einzahlungen (EZ) 114.700 EUR 174.085 EUR 

Kontenart 786 Auszahlungen (AZ) -272.736 EUR -264.867 EUR 

Die Einzahlungen beruhen fast vollständig auf der Umbuchung von Forderungen aus 
Darlehen gegenüber HL (1791991138) aus der Schlussbilanz 2010 auf Forderungen aus lfd. 
Konto gegenüber der HL (1791991133) zum Jahresbeginn.3 Gleichzeitig erfolgte die 
Buchung 686 an 772 AZ aus fremden Finanzmitteln (s. u.). 
Die Auszahlungen resultieren aus der erneuten Rückbuchung der Forderungen im Rahmen 
des Jahresabschlusses. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurden die Forderungen 
wieder umgebucht vom Konto 1791991143 auf das Konto 1791991148. Gleichzeitig erfolgte 
die Buchung 672 EZ fremde Finanzmittel (s. u.) an 786. 
Die Ein- und Auszahlungskonten sind durch die Bebuchung bei Umgliederungen im 
Rahmen der Eröffnungsbuchungen bzw. des Jahresabschlusses, ohne dass dieser tatsächli-
che Zahlungsströme entsprechen, zu hoch ausgewiesen. 

2.3.2 Fremde Finanzmittel 
 
 2010 2011 

Kontenart 672 Einzahlungen 863.893 EUR 887.260 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -637.114 EUR -886.304 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 
über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings 
2011 keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhal-
tung und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskonten abwi-
ckelte. Es gab im Ergebnis keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kontenarten 
672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die liquiden Mittel 
am Ende der Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei der HL berührt 
wurden. 

Zur Eröffnung des Jahres 2011 wurden die Forderungen gegenüber der HL auf das laufende 
Konto umgebucht (1791991133 an 179199118). Bei der Buchung wurden auch die Finanz-
rechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine reine Sachbuchung ohne Zah-
lungsmittelfluss handelte (6868100000 an 7720000000), wodurch das Auszahlungskonto 
um 173 TEUR zu hoch ausgewiesen ist. 

                                                 
3 Vgl. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2010 vom 

09.01.2018, S. 7. 
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Zum JA wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufendem Konto gegenüber 
der HL gegeneinander verrechnet (3791991133 an 1791991133). Beide Konten sind hier-
durch um 310 TEUR zu hoch ausgewiesen. 

Ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die verbliebenen Forderungen für die 
Schlussbilanz wieder umgebucht (1791991138 an 1791991133) und dabei die Finanzrech-
nung berührt. Auch hier handelte es sich um eine Sachbuchung, wodurch die Konten 
6720000 und 7868100 um 265 TEUR zu hoch ausgewiesen sind. 

2.3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen 
 
 2010 2011 

Kontenart 692 Einzahlungen 0 EUR 118.500 EUR 

Kontenart 792 Auszahlungen 0 EUR -90.865 EUR 

Es handelt sich bei der Einzahlung um den geplanten Defizitausgleich von der Stiftung 
HGH. Der Zuschuss wird zunächst erfolgsneutral gegen eine Verbindlichkeit gegenüber der 
Stiftung HGH verbucht. Erst wenn das vorläufige Jahresergebnis der Stiftung JJK bekannt 
ist, wird der Zuschuss in Höhe des Fehlbetrages als Ertrag verbucht. 2011 hat die Stiftung 
JJK einen Überschuss erwirtschaftet, die Rückzahlung der 118.500 EUR erfolgte allerdings 
erst in 2017. 

Bei der Auszahlung handelt es sich um die Rückzahlung des den Defizitausgleich über-
schreitenden Zuschusses von der Stiftung HGH für das Jahr 2009, die entsprechende Ver-
bindlichkeit wurde aufgelöst.4 

Der Ausweis dieser Zahlungen in den Kontenarten 692/792 „Aufnahme“ bzw. „Tilgung von 
Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ ist irreführend, insbe-
sondere da die entsprechenden Verbindlichkeiten korrekt in der Bilanz nicht unter den 
Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen ausgewiesen sind. Es hätte daher einer Er-
läuterung im Anhang bedurft. 

2.3.4 Fazit zur Finanzrechnung 

Durch auch auf Finanzrechnungskonten gebuchte Sachbuchungen sind Ein- und Auszah-
lungskonten um jeweils insgesamt 748 TEUR zu hoch ausgewiesen. Das RPA fordert die 
Verwaltung auf, die geschilderten Buchungen künftig auszuführen, ohne dass die Finanz-
rechnung berührt wird und bittet hierzu um Stellungnahme. 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der 

                                                 
4 Vgl. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2010 vom 

09.01.2018, S. 4. 
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Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese 
nicht tatsächlich stattgefunden haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanz-
mittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die 
Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-
lage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). 
Seit 2012 verfügt die Stiftung über ein eigenes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung 
ab dem JA 2013 diese erläuterungsbedürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. 

Er enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Insbesondere wird er-
klärt, warum die Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Verhältnisse der Stiftung abbildet. 
Allerdings fehlt eine Erläuterung des Ausweises des Zuschusses von der Stiftung HGH bei 
den Investitionskrediten in der Finanzrechnung (siehe Tz. 2.3.3). 

Der Verbindlichkeitenspiegel entspricht nicht dem gesetzlichen Muster zu § 51 Abs. 3 
GemHVO, es fehlen die nachrichtlichen Angaben. 

2.5 Lagebericht 

Dem Jahresabschluss ist ein vom Bürgermeister am 02.07.2017 unterzeichneter Lagebericht 
beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und 
Rücklagenentwicklung 

Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt mit einer Eigenkapitalquote von über 95 % und 
einem nahezu unverändertem Anlagevermögen belegt. 

Das Eigenkapital nahm in 2011 (durch das Jahresergebnis, siehe Tz. 2.1.3) um 87 TEUR zu 
und betrug zum 31.12.2011 nunmehr 7.082 TEUR. Die Eigenkapitalquote jedoch verringerte 
sich in 2011 von 97,7 % auf 96,2 %. Die Eigenkapitalquote ist keine geeignete Größe zum 
Nachweis des Erhalts des Stiftungsvermögens. Das Anlagevermögen hat sich in 2011 nur 
unwesentlich verringert. Das Stiftungsvermögen besteht aber laut Satzung zudem aus Kapi-
talvermögen, das im Umlaufvermögen ausgewiesen wird. 

Im VV-Produktrahmen heißt es unter Tz. 4.1 (für nichtrechtsfähige örtliche) Stiftungen: Im 
Anhang ist eine Darstellung der Zusammensetzung des Vermögens zum Bilanzstichtag und 
zum Bilanzstichtag des Vorjahres aufzunehmen, aus der sich ergibt, welche Anteile des 
nachgewiesenen Vermögens auf Überschüsse des Ergebnisplanes (des Haushaltsjahres und 
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der Vorjahre) entfällt, der also ohne das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu schmälern 
für Stiftungszwecke verwendet werden kann. 

Das RPA bittet darum, dass die Stellungnahme eine solche Übersicht enthält und empfiehlt 
diese als Bestandteil zukünftiger Jahresabschlüsse auch für die rechtlich selbstständigen 
Stiftungen, um den Erhalt des Stiftungsvermögens nachzuweisen. 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

 

Freie Rücklagen 
(§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) 

Zweckrücklage 
(§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

End-
bestand 

Anfangs-
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

End-
bestand 

 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2002 88.712 0 15.008 103.720 167.991 0 22.514 190.505 

2003 103.720 0 79 103.799 190.505 0 120 190.625 

2004 103.799 0 18.739 122.538 190.625 0 28.110 218.735 

2005 122.538 0 0 122.538 218.735 112.343 0 106.392 

2006 122.538 0 5.464 128.002 106.392 0 8.197 114.589 

2007 128.002 0 9.556 137.558 114.589 0 14.333 128.922 

2008 137.558 0 51.709 189.267 128.922 0 77.564 206.486 

2009 189.267 0 18.062 207.329 206.486 81.033 27.094 152.547 

2010 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2011 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2011 fanden keine Entnahmen aus oder Zuführungen zu den Rücklagen statt. Es wurde 
allerdings ein Jahresüberschuss von 87 TEUR erwirtschaftet. Davon sollen 35 TEUR der 
Freien und 52 TEUR der Zweckrücklage (für die Unterhaltung und Instandsetzung des 
Klostergebäudes) zugeführt werden. 

Die Entwicklung der Rücklagen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stif-
tungen von Bedeutung. Eine Übersicht sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig zum Be-
standteil des Anhangs oder des Lageberichtes gemacht werden. (Die Darstellung der Ent-
wicklung der Rücklage ist pflichtiger Bestandteil des Vorberichts zum Haushaltsplan.)5 

4 Mittelverwendung 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) un-
mittelbar und die Erträge aus den Forsten und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung 
des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und Verwaltung eines Stifts für alleinstehende Da-
men, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, ein. 

                                                 
5
 Vgl. VV-Produktrahmen, Tz. 4.1 Stiftungen. 
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Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss vermittelt mit Bilanz, Ergebnis-, Finanzrechnung und Anhang insge-
samt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Stiftung St. Johannis-Iungfrauenklo ster.

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2011 und der satzungsgemäßen Ver-
wendung der Stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Die wesentlichen Punkte des Berichts sind am 29.06.2018 mit der Abteilung Bilanzen und
der Stiftungsverwaltung besprochen worden. Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu
folgenden Textziffern erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2.3.4 Fazit zur Finanzrechnung

3 Erhalt des Stiftungsvermögens

Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 11.07.2018
14.902.07 .13-2011
xer/hu

B

10

Dr. Katja Schur Elke Kreutzer
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